


















§15
Schlussbestimmungen 

( 1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarungen, die den
Inhalt dieses Vertrages berühren, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, sofern
nicht durch Gesetz eine andere Form vorgeschrieben ist. Das gilt auch für diese
Schriftformklausel selbst.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Vertragspartner verpflichten sich, unwirksame
Bestimmungen durch Regelungen zu ersetzen, die dem erstrebten rechtlichen und
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen möglichst weitgehend
entsprechen.
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Bezirksamt C rlottenburg Wilmersdorf 
von Berlin 

10 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 
von Berlin 




